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ZEITGESPRACH

Ist eine Reform der 
Wohnungspolitik notwendig?

Durch die Vorschläge der unabhängigen Expertenkommission Wohnungspolitik ist erneut 
Bewegung in die wohnungspolitische Diskussion gekommen. Ist eine Reform der 

Wohnungspolitik notwendig? Prof. Dr. Klaus Töpfer, Dr. Uwe Wullkopf, Gerhard Jahn 
und Dr. Friedrich-Adolf Jahn nehmen Stellung.

Klaus Töpfer

Die vorgesehenen Reformvorhaben der Bundesregierung

Nach den Grundprinzipien der 
sozialen Marktw irtschaft hat 

d ie Wohnungspolitik vor allem 
dafür zu sorgen, daß die Vorteile 
m arktw irtschaftlicher Effizienz 
m öglichst umfassend zur Verbes
serung der Wohnungsversorgung 
genutzt werden können. Darüber 
hinaus geht es darum, die Markt
kräfte im Sinne der sozialen Markt
w irtschaft dort zu korrigieren, wo 
sie den notwendigen sozialen Aus
gleich bei der Deckung des Woh
nungsbedarfs nicht sicherstellen 
können. Wohnungspolitik ist daher 
immer eine Gratwanderung zwi
schen marktwirtschaftlichen und 
sozialen Notwendigkeiten und An
forderungen.

Fehlentwicklungen auf dem Ge
biet der Wohnungspolitik können 
Staat und Bürger angesichts des 
hohen gesamtwirtschaftlichen Ge
w ichts des Wohnungsbaus teuer zu 
stehen kommen. Derzeit entfallen 
gut ein Drittel der Gesamtinvestitio
nen in Westdeutschland und etwa 
ein Viertel in den neuen Bundeslän

dern auf den Wohnungsbau. Im 
Produzierenden Gewerbe ist jeder 
neunte Arbeitsplatz in den alten 
und jeder vierte in den neuen Län
dern direkt vom Wohnungsbau ab
hängig. Knapp 30% der gesamt
wirtschaftlichen Sachvermögens
bildung erfolgen in Form von Inve
stitionen in vermieteten und selbst
genutzten Wohnraum privater 
Haushalte. Dies unterstreicht die 
besondere Verantwortung, die sich 
die Wohnungspolitik stets vor Au
gen halten muß.

Die Erfahrungen seit der Ein
führung der sozialen Marktw irt
schaft durch Ludwig Erhard zeigen, 
daß die Bewältigung der wohnungs
politischen Aufgaben wegen der 
Doppelnatur der Wohnung als W irt- 
schafts- und Sozialgut sowie ange
sichts der Besonderheiten des 
Wohnungssektors in der Praxis auf 
erhebliche Probleme stößt. Die 
Trägheit der Wohnungsmärkte, die 
durch umfangreiche und langfri
stige Kapitalbindungen sowie eine 
geringe Neubaurate im Verhältnis

zum Wohnungsbestand gekenn
zeichnet sind, führt dazu, daß be
stehender oder plötzlich auftreten
der zusätzlicher Wohnungsbedarf 
erhebliche Preisausschläge verur
sachen und nur mit erheblicher 
Zeitverzögerung gedeckt werden 
kann. Die damit verbundenen so
zialen Folgen erhöhen den staatli
chen Interventionsdruck, der oh
nehin stark ausgeprägt ist, weil die 
Wohnung als Lebensmittelpunkt 
des einzelnen und seiner Familie 
von großer gesellschaftspolitischer 
Bedeutung ist.

Praktische Wohnungspolitik läuft 
daher stets Gefahr in ein Rege
lungsdilemma hineinzulaufen, wenn 
sie nicht m it großer Behutsamkeit 
und Beständigkeit betrieben und 
zeitgerecht an wechselnde Bedürf
nisse angepaßt wird. Der Stellen
wert von klaren und verläßlichen 
marktwirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen ist von kaum zu über
schätzender Bedeutung. Dies ha
ben visionäre Wohnungspolitiker -  
wie etwa Paul Lücke -  stets erkannt
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ZEITGESPRÄCH

und tatkräftig daran mitgewirkt, die 
Wohnungspolitik aus der Ecke der 
„Mangelverwaltung“ herauszufüh
ren und die notwendige Rahmen
ordnung für funktionsfähige Wo- 
nungsmärkte zu schaffen, welche 
in der Lage sind, die regional und 
qualitativ breit gefächerte Nachfra
ge der Bürger möglichst bedarfs
gerecht zu befriedigen.

Demgegenüber hat die in der Ö f
fentlichkeit häufig sehr populäre 
und sozialpolitisch gut gemeinte 
„Korrektur des Wohnungsmarktes“ 
meist längerfristig höchst unsoziale 
Auswirkungen. Privates Kapital 
sucht Anlage außerhalb des Woh
nungsbaus, wenn die Wohnungs
politik seine Rentierlichkeit beein
trächtigt. Staatliches Geld bietet 
keinen gleichwertigen Ersatz für 
Privatkapital, wie die katastropha
len Ergebnisse sozialistischer Woh
nungspolitik in der ehemaligen 
DDR belegen. Die Verschlechte
rung der Wohnungsversorgung 
tre ibt die Interventionsspirale wei
ter. Die Wohnungspolitik endet 
schließlich in der Verwaltung des 
Mangels zum Schaden derer, die 
ursprünglich geschützt werden 
sollten. Die Expertenkommission 
„W ohnungspolitik“ , die die Bun
desregierung nicht zuletzt auch auf 
Wunsch des Bundestages 1992 
eingesetzt hat, beschreibt diesen 
circulus vitiosus in einer ein
drucksvollen Analyse.

Weiterentwicklung der 
Wohnungspolitik

Vor diesem Hintergrund er
scheint eine konsequente Weiter
entwicklung der Wohnungspolitik 
angezeigt, welche einerseits die 
marktwirtschaftliche Grundorien
tierung stärkt und andererseits 
staatliche Maßnahmen zielgenau 
ausrichtet, d.h. auf die sozial Be
dürftigen konzentriert. Dabei gilt es 
auch, wirksame Bezüge zu zentra
len Feldern angrenzender Poli
tikbereiche herzustellen. Betroffen

sind vor allem die W irtschafts
politik, die Familienpolitik, die 
Sozialpolitik, die Vermögenspolitik, 
aber auch die Umweltpolitik.

Die Wohnungspolitik der vergan
genen Legislaturperiode war durch 
eine bemerkenswerte Expansion 
des Wohnungsbaus und durch eine 
breite Modernisierung in den neuen 
Bundesländern gekennzeichnet. 
1,6 Mill. neue Wohnungen wurden 
allein in den alten Bundesländern 
seit 1990 gebaut. 750000 frei
finanzierte Mietwohnungen wurden 
neu erstellt; der soziale Woh
nungsbau wurde gegenüber 1988 
verdreifacht. Auch die Wohneigen- 
tumsbildung ist -  wenn auch noch 
nicht in gewünschtem Umfang -  
kontinuierlich auf etwa 170000 
Eigentumsmaßnahmen jährlich an
gestiegen. Alle diese Zahlen bele-

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Prof. Dr. Klaus Töpfer, 56, ist 
Bundesminister für Raum
ordnung, Bauwesen und 
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gen gleichzeitig, daß der Woh
nungsbau einen entscheidenden 
Beitrag zur konjunkturellen Stabili
sierung, zum weiteren Wachstum 
und zur Schaffung und Erhaltung 
von Arbeitsplätzen geleistet hat. 
Diese Entwicklung gilt es zu verste- 
tigen, damit der durch starke Zu
wanderungsbewegungen und die 
deutsche Einheit drastisch ange
stiegene quantitative und qualitati
ve Wohnungsbedarf sozial ange
messen befriedigt werden kann 
und keine negativen Auswirkungen 
auf Konjunktur und Arbeitsmarkt 
bewirkt werden.

Darüber hinaus müssen insbe
sondere auch die im sozialen Woh
nungsbau mit der einkommensori
entierten Förderung eingeleiteten 
Reformen fortgeführt und verbrei
tert werden. Der in den neuen Bun
desländern mit der Lösung der Ei
gentumsfrage und mit den Mieten
reformschritten begonnene Über
gang zur sozialen Marktw irtschaft 
ist abzuschließen.

Das bedeutet, weitere umfang
reiche Reformschritte sind ange
sagt. Die Koalitionsvereinbarungen 
enthalten hierzu klare Vorgaben 
und beziehen auch die Vorschläge 
der Reformkommission „Woh
nungspolitik“ in die weiteren Über
legungen ein. Insgesamt geht es 
vor allem darum, im Wohnungswe
sen unnötigen Ballast abzuwerfen, 
die wohnungspolitischen Instru
mente wirksamer auszugestalten 
und die soziale Treffsicherheit zu 
erhöhen. Im Mittelpunkt der 
Wohnungspolitik werden die Fami
lie, die Wohneigentumsbildung und 
die zielgerichtete Förderung ein
kommensschwächerer Haushalte 
in Ballungsräumen stehen.

Das Reformprogramm

Das Reformprogramm wird sich 
an folgenden Leitlinien orientieren:

□  Aus angebotspolitischer Sicht 
ist es dringend erforderlich, das
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Wohnungsbaugeschehen auf mög
lichst hohem Niveau zu stabi
lisieren. Hierfür ist eine langfristig 
verläßliche und investitions
freundliche Ausgestaltung der 
Rahmenbedingungen erforderlich. 
Hektische Schwankungen der 
W ohnungsbauaktivität sind insbe
sondere vor dem Hintergrund wei
terhin zu erwartender hoher 
Zuwanderungen, aber auch auf
grund des anhaltenden Trends zu 
Einpersonenhaushalten und in Zu
kunft w ieder steigender Realein
kommen zu vermeiden.

□  Aus der familienpolitischen 
Zielsetzung heraus, aber auch aus 
Vermögens- und sozialpolitischer 
S icht ist eine Steigerung der 
Wohneigentumsquote dringend er
forderlich. Insbesondere für Fa
milien mit Kindern muß es wieder 
leichter möglich werden, Wohnei- 
gentum zu erwerben. Deshalb muß 
die steuerliche Wohneigentums- 
förderung auf Familien mit Kindern 
und auf Haushalte an der Schwelle 
zum Eigentumserwerb konzentriert 
werden. Hierzu liegen unterschied
liche Vorschläge auf dem Tisch, die 
sorgfältig geprüft werden. Außer
dem g ilt es, die Eigenkapitalbildung 
durch eine stärkere Förderung des 
Bausparens gerade für solche 
Haushalte zu erleichtern, die sich 
wegen begrenzter Einkommen 
keine hohe Verschuldung leisten 
können. Damit Familien in einem 
früheren Lebensabschnitt Wohn- 
eigentum erwerben können, sind 
ergänzende staatliche Bürgschaf
ten vorzusehen.

□  Die Möglichkeit zu bauen, 
hängt ganz entscheidend von der 
Verfügbarkeit preiswerten Baulan
des und von den Kosten des Bau
ens ab. Um dem Engpaß auf dem 
Wohnbaulandmarkt entgegenzu
wirken, soll ein Bund-Länder-Bau- 
landerschließungsprogramm Kom
munen zur vermehrten Bauland
ausweisung anregen. Für Familien

mit Kindern ist die verbilligte Abga
be von Bundesgrundstücken ge
plant. Länder und Kommunen sind 
aufgerufen, m it Grundstücken in ih
rem Eigentum in gleicher Weise zu 
verfahren.

□  Bauen in Deutschland ist zu 
teuer. Die Bundesregierung hat 
deshalb von einer Expertenkom
mission die Ursachen hierfür und 
die Möglichkeiten zur Kosten
senkung im Wohnungsbau unter
suchen lassen. Die Vorschläge die
ser Kostensenkungskommission 
müssen nun breit und nachhaltig 
umgesetzt werden. Dies wird im 
Rahmen einer Kostensenkungs
und Wohnbaulandinitiative ge
schehen. Pilotprojekte und eine 
intensive Öffentlichkeitsarbeit sol
len dabei eine Katalysatorfunktion 
übernehmen.

□  Der soziale Wohnungsbau in 
seiner hergebrachten Form ist 
unbezahlbar geworden und ange
sichts der Fehlbelegungsprobleme 
sozial ungerecht. Deshalb soll die 
Grundkonzeption der einkom
mensorientierten Förderung auf 
den Sozialwohnungsbestand über
tragen werden. Die Eigentums
förderung sollte ein stärkeres Ge
w icht im sozialen Wohnungsbau 
bekommen, wobei eine bessere 
Verzahnung mit der steuerlichen 
Wohneigentumsförderung anzu
streben ist.

□  Die soziale Sicherung des Woh- 
nens über das Wohngeld und ein 
soziales Mietrecht ist für die Stabi
lität unserer Gesellschaft unab
dingbar. Das Wohngeld muß ver
bessert und dabei an die 
allgemeine Entwicklung von Mieten 
und Einkommen angepaßt werden. 
Das Wohngeldsystem insgesamt 
muß aber auch entschlackt und für 
den Bürger durchschaubarer ge
staltet werden. Dabei müssen 
unterschiedliche Regelungen in 
Ost- und Westdeutschland verein
heitlicht werden.

□  Ähnliches gilt für das Mietrecht. 
Der Kündigungsschutz steht dabei 
grundsätzlich aber nicht zur Debat
te. Das hat auch -  entgegen anders
lautenden Pressemeldungen -  die 
unabhängige Kommission „Woh
nungspolitik“ nicht verlangt. W ich
tig sind jedoch Vereinfachungen 
sowie der Abbau von Überregulie
rungen. Denn Veränderungen in der 
Wohnungspolitik setzen in nicht 
unerheblichem Maße voraus, daß 
auch das mietenpolitische Instru
mentarium auf den Prüfstand 
kommt. Wer eine Ausweitung und 
Verstetlgung des Wohnungsbaus 
durch Verbesserung der Investiti
onsbereitschaft -  bei gleichzeitiger 
Wahrung wichtiger sozialpoli
tischer Ziele -  will, der muß in die
sem Bereich für Durchschaubarkeit 
und Verläßlichkeit sorgen.

□  Vor allem im Hinblick auf die 
noch unbefriedigende Angebots
situation auf dem Wohnungsmarkt 
in den neuen Ländern und die Fol
gen der deutschen Vereinigung 
sind eine ganze Reihe mietrechtli
cher Ausnahmeregelungen getrof
fen worden, die es nun schrittweise 
zu überprüfen gilt; nicht zuletzt 
auch, um zu einer Vereinheitlichung 
des Mietrechts in den alten und 
neuen Bundesländern zu finden. 
Den Schwerpunkt wird in diesem 
Zusammenhang der Übergang in 
das Vergleichsmietensystem bil
den, der für dieses Jahr vorgese
hen ist. Erforderlich ist eine Über
gangsregelung, die den w irtschaft
lichen Erfordernissen der Woh
nungsunternehmen und dem Inter
esse der Mieter an einer sozial ver
träglichen Lösung gleichermaßen 
Rechnung trägt.

□  Das Ziel der Verfahrensverein
fachung ist auch im Baurecht zu 
verfolgen. Die geplante Novelle des 
Baugesetzbuches wird zur Straf
fung und Beschleunigung im Bau
recht führen. Schwerpunkt wird 
eine rechtssystematische Vereinfa-
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chung sein; dabei ist die integrative 
Kraft des Städtebaurechts zu stär
ken. Das Instrument der „public- 
private-partnership“ muß weiter
entwickelt werden.

Diese in der laufenden Legisla
turperiode von der Bundesregie
rung vorgesehenen Vorhaben bil
den ein umfangreiches und äußerst 
anspruchsvolles Reformpaket.

Fortschritte setzen einen breiten 
politischen und gesellschaftlichen 
Konsens in Bund und Ländern vor
aus. Als Bundesbauminister werde 
ich dazu meinen Beitrag leisten.

Uwe Wullkopf

Die Vorschläge der Expertenkommission Wohnungspolitik

Im Herbst 1992 hatte die Bundes
regierung eine Kommission unab

hängiger Experten aus Wissen
schaft und Praxis berufen. Sie hatte 
den Auftrag, „auf der Basis einer 
umfassenden Analyse Vorschläge 
für eine effiziente Nutzung woh
nungspolitischer Instrumente aus
zuarbeiten“ . Sie sollte diese Instru
mente im Hinblick „auf ihre 
Zeitgemäßheit, ökonomische Effi
zienz, soziale Treffsicherheit, Flexi
bilität und Gerechtigkeit“ überprü
fen und Vorschläge zu deren Ver
besserung erarbeiten.

Die Ergebnisse der Kommission 
wurden im Oktober 1994 unmittel
bar nach der Wahl veröffentlicht. 
Die erste Reaktion -  vor allem auf 
die Kurzfassung -  war noch sehr 
kontrovers, zum Teil sogar stark 
ablehnend. So schrieb die Bild-Zei
tung am 28. Oktober auf Seite 1 in 
Balkenüberschrift: „Mieter, paßt 
auf! Ein schlimmer Plan in Bonn: 
Weg mit dem Sozialen Wohnungs
bau? Weg mit Mietpreis-Grenze? 
Rausschmiß viel einfacher?“ In der 
Folgezeit änderte sich das Reakti
onsmuster: es zeigten sich eine re
lativ breite Zustimmung zur Analy
se des Wohnungsmarktes durch 
die Kommission, bei den Vorschlä
gen eine zustimmende Tendenz 
seitens der Wohnungsunterneh
men, etwas Zurückhaltung bei den 
Institutionen, die für selbstgenutz
tes Eigentum eintreten, und starke

Skepsis beim Mieterbund (die Mie
terzeitung vom Dezember 1994 
spricht von „Sprengsatz“). Bei 
manchen Gewerkschaftern, Sozial
demokraten, Mitgliedern von Sozi
alausschüssen und Grünen wird ei
nerseits zwar anerkannt, daß die 
Kommission ein in sich schlüssi
ges, funktionsfähiges und finan
zierbares Konzept vorgelegt hat, es 
bleibt aber ein tiefes Unbehagen, 
insbesondere gegenüber den Vor
schlägen der Kommission, das 
Mietrecht zu lockern und den so
zialen Wohnungsbau in seiner bis
herigen Form abzuschaffen, ohne 
ein finanzierbares, griffiges Gegen
modell vorzeigen zu können.

In sich geschlossenes 
Gesamtkonzept

Hier liegt wohl auch der Kern der 
politisch notwendigen Debatte. Die 
W ohnungspolitik der letzten 35 
Jahre war darauf angelegt, breiten 
Schichten der Bevölkerung eine 
angemessene Wohnungsversor
gung zu sichern. Nach den Vor
schlägen der Kommission kann die 
Wohnungsversorgung breiter 
Schichten der Bevölkerung im we
sentlichen dem Markt überlassen 
werden, wobei der Staat die not
wendigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen hätte, während das För
dervolumen zwar durchaus in sei
ner bisherigen Höhe erhalten blei
ben, aber vor allem den Beziehern

niedriger Einkommen zugute kom
men soll. Die Kommission hat also 
einerseits mehr Vertrauen zum 
Markt, andererseits will sie den be
sonders Bedürftigen stärker helfen.

Politisch bringt sie dam it die 
SPD, den Mieterbund und den 
Deutschen Gewerkschaftsbund in 
Schwierigkeiten, weil diese -  zum 
Teil sogar zu Unrecht -  ihre Klientel 
im wesentlichen in der „lower 
middle dass“ sehen, weniger bei 
den sozial besonders Schwachen 
und den Wohlhabenderen. In einer 
Zeit knapper werdender öffentli
cher Mittel, bei gleichzeitiger Zu
nahme von Armut und Arbeits
losigkeit, ist zwischen den 
Alternativen „absolute Gerechtig
keit, Gleichbehandlung aller sozial 
Schwachen“ oder „Verteilung von 
öffentlichen Mitteln an alle nach 
dem Lotterieprinzip“ wohl nur vom 
Schreibtisch aus eindeutig zu 
wählen, die Masse der Wähler fo lgt 
dem Prinzip Hoffnung auf das 
große Glück (die billige Sozialwoh
nung, das billige Erbbaugrund- 
stück, den Steuersegen beim 
Hausbau).

Die Kommission jedenfalls hat 
wohl auch die Rolle spielen sollen, 
anerkannte Maßstäbe von Effizienz 
und Gerechtigkeit an die Woh
nungspolitik anzulegen und ein in 
sich geschlossenes Gesamtkon
zept zu entwickeln, zumindest als
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Gegengewicht gegen allzu starken 
Opportunismus.

Verstetigung der Rahmen
bedingungen

Dem Zweifel, ob der Markt denn 
überhaupt in die Lücke springen 
könne, die der Staat hinterlassen 
würde, wenn er sich aus der Woh
nungsversorgung für die „lower 
m iddle d ass“ zurückzöge, begeg
net die Kommission mit einer Ana
lyse der Rentabilität der Woh
nungsinvestitionen und ihrer 
Hemmnisse sowie der gegenwärti
gen Staatseingriffe in den 
W ohnungsmarkt und ihrer (oft fata
len) Wirkungen. Diese Analyse 
komm t zu optimistischen Ergeb
nissen im Hinblick auf die langfristi
ge Rentabilität, wenngleich gerade 
die Praktiker auch in der Kommissi
on die vielen Risiken unterstrichen 
haben, denen gerade die 
Wohnungsinvestition im Zeitablauf 
unterworfen sei. Unter diesen Risi
ken befinden sich manche, die 
kaum änderbar sind (wie größere 
politische und w irtschaftliche Kri
sen), andere, die durch den Inve
stor tendenziell steuerbar sind 
(Wahl des richtigen Standorts, ko
stenbewußtes Bauen und Verwal
ten), aber auch eine Reihe von Risi
ken, die vom Staat erst hervor
gerufen werden, insbesondere 
ständige Änderungen des M iet
rechts und der Förderkonditionen.

Die Kommission plädiert des
halb für eine Verstetigung der 
rechtlichen und finanziellen Rah
menbedingungen als notwendige 
Voraussetzung fü r einen rentablen 
Wohnungsbau. Sie hält auch viele 
konjunkturbedingte Staatseingriffe 
für ausgesprochen schädlich, weil 
sie nicht geeignet sind, die woh
nungsmarkttypischen Anpas
sungsprobleme zwischen Angebot 
und Nachfrage zu beseitigen, ja  so
gar tendenziell diese Probleme in 
die Zukunft verschieben und ver
schärfen.

Dabei geht die Kommission da
von aus, daß es politischer Kon
sens in Deutschland ist, den Kün
digungsschutz zu erhalten, und 
konsequenterweise auch -  um eine 
Umgehung der Kündigungsschutz
regelungen zu vermeiden -  ein Sy
stem der ortsüblichen Vergleichs
miete, durch das Mieterhöhungs
verlangen bei bestehenden M iet
verhältnissen begrenzt werden. Die 
Kommission stößt sich an Aus
wüchsen des Mietrechts und plä
diert insbesondere für die Beseiti
gung der Kappungsgrenzen so
wohl für Mieterhöhungen als auch 
für Neuvermietungen, zumal sich 
diese Kappungsgrenzen gegensei
tig „hochschaukeln“ und zu einem 
Quasi-M ietstopp führen können. 
Die Vorschrift gegen Mietwucher 
soll nach Ansicht der Kommission 
jedoch bestehen bleiben. Die Kom
mission macht zudem eine Reihe 
von Vorschlägen zur Vereinfachung 
des Mietrechts und zur Präzisie
rung und Transparenz der ortsübli
chen Vergleichsmiete, wobei sie 
auf eine breite Einführung von Miet
spiegeln setzt. Die Kommission hat 
ihre mietrechtlichen Vorschläge be
wußt einstimmig verabschiedet, in 
der Hoffnung, ein langfristig stabi
les System rechtlicher Rahmenbe
dingungen entwickelt zu haben.

Vorschläge zur 
Förderungspolitik

In der Kommission waren die 
Vorschläge zur Förderungspolitik 
kontroverser diskutiert worden. 
Konsens bestand jedoch darin, daß 
die Subjektförderung erheblich ver
stärkt werden sollte und die Objekt
förderung vor allem auf den Erwerb 
von Belegungsrechten zugunsten 
von Haushalten, die auf dem Markt 
(auch mit Wohngeld) Zugangs
schwierigkeiten haben, konzen
triert werden sollten. Die Kommis
sion befürchtet, daß mit dem 
Auslaufen der Sozialbindungen im

Sozialwohnungsbestand ein zen
trales sozialpolitisches Instrument 
stum pf werden könnte, und plä
diert deshalb für eine Ausweitung 
des belegungsgebundenen Bes
tandes, wobei allerdings nach Effi
zienzkriterien die Belegungsrechte 
dort erworben werden sollten, wo 
sie am billigsten zu haben sind, also 
in einem bedeutenden Umfang 
auch im vorhandenen Wohnungs
bestand. Beispielsweise könnten 
die Gemeinden von den Eigentü
mern von Sozialwohnungen Bele
gungsrechtsverlängerungen er
werben gegen die Zusicherung, die 
Sozialmiete in Richtung auf die 
ortsübliche Vergleichsmiete anhe
ben zu dürfen.

Was den steuerlichen Bereich 
angeht, so hat die Kommission 
starke Anstrengungen in die Analy
se gesetzt, um feststellen zu kön
nen, wo Förderung überhaupt an
fängt. Sie kommt zu dem Schluß, 
daß der M ietwohnungssektor im in
tersektoralen Vergleich leicht ge
genüber anderen W irtschaftssek
toren bevorzugt ist und die 
einzelnen Regelungen im intertem
poralen Vergleich recht unter
schiedlich wirken. Eine besondere 
Begünstigung sieht die Kommissi
on bei „Amateurvermietern“ , die 
zunächst die degressive Abschrei
bung voll ausnutzen und dann 
(nach circa zehn Jahren) veräußern, 
wobei die Wertsteigerungen steu
erfrei bleiben. Sie schlägt deshalb 
vor, die degressive Abschreibung 
durch eine lineare mit 4%  Abschrei
bung p. a. über 25 Jahre, wie bei 
Gewerbebauten, zu ersetzen. Die 
Kommission glaubt, daß „Lang
fristvermieter“ auch im Interesse 
der Mieter sind.

Die Kommission läßt sich so
dann von dem Prinzip leiten, daß 
von der Steuerseite her in der Wahl 
zwischen Miete und Eigentum Neu
tralität herrschen solle. Eigentums
förderung sei im wesentlichen für
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kinderreiche Familien gerechtfer
tigt, deshalb soll das Baukinder
geld erhöht werden. Die Kommissi
on hält allerdings auch an der 
„Konsumgutlösung“ für die Be
steuerung des selbstgenutzten Ei
gentums fest, durch die Bezieher 
hoher Einkommen begünstigt wer
den, die Eigentumserwerb vorwie
gend aus Eigenkapital finanzieren. 
Die Kommission läßt sich vor allem 
von der intertemporalen Effizienz 
der Komsumgutlösung leiten. Um 
aber Neutralität zur Mietwohnungs
investition herzustellen, müßten die 
Schuldzinsen des selbstnutzenden 
Eigentümers zum Teil (zu 60%) ab
zugsfähig sein. Zu diesem Vor
schlag gab es zwei Minderheitsvo
ten, wobei die eine Gruppe 
vorschlug, für den Schuldzinsen
abzug Obergrenzen festzulegen, 
während die andere meinte, die 
Konsumgutlösung rechtfertige kei
ne weiteren Förderungen, mit Aus
nahme der (sozial-) politisch moti

vierten Förderungen, und diese 
sollten allein zugunsten von 
„Schwellenhaushalten“ gelten, die 
ohne Förderung nicht bauen oder 
erwerben könnten.

Die Kommission hat den neuen 
Bundesländern einen eigenen Be
richtsband gewidmet. Sie plädiert 
für verstärkte Privatisierungsan
strengungen. Sie sieht ostdeutsche 
Haushalte infolge der steuerlichen 
Begünstigungen beim Eigentums
erwerb benachteiligt und möchte 
deshalb die steuerliche Förderung 
tendenziell durch eine direkte För
derung ersetzen. Dies wäre dann 
die dritte Säule der Förderung ne
ben dem verstärkten Wohngeld 
und dem Erwerb von Belegungs
rechten. Die Kommission macht 
Vorschläge, wie die ortsübliche 
Vergleichsmiete -  abgestützt durch 
ein Sonderwohngeld -  in den neu
en Bundesländern alsbald einge
führt werden könnte. Dies ist not

wendig, um den Instandsetzungs
und Modernisierungsrückstau auf
zulösen; und durch staatliche För
derung allein ist dies nicht erreich
bar.

Vielleicht wären die Kommissi
onsvorschläge weniger kontrovers 
aufgenommen worden, wenn sie 
vor den Wahlen veröffentlicht w or
den wären, als die Opposition noch 
„befürchten“ mußte, daß sie die 
Regierungsverantwortung zu tra
gen habe, und deshalb auch bud
getäre und ökonomische Gesichts
punkte stärker hätte berücksich
tigen müssen. Dies hat die Kom
mission aber schon aus Kapa
zitätsgründen nicht schaffen kön
nen. Andererseits wissen alle, die 
Politikempfehlungen erstellen, daß 
„gut Ding Weile haben w ill“ und daß 
radikalere Veränderungen breite 
Diskussionen voraussetzen. Also: 
die Kommissionsvorschläge erst
mal lesen!

Gerhard Jahn

Der soziale Wohnungsbau ist nicht zu ersetzen

Eine Reform der staatlichen 
Wohnungspolitik wird seit lan

gem gefordert. Die Fachleute sind 
sich einig, daß insbesondere die 
Wohnungsbauförderung umgestal
te t werden sollte. Die Probleme 
sind bekannt, auch an Lösungsvor
schlägen mangelt es nicht.

Die Erwartung grundsätzlich 
neuer Erkenntnisse war daher wohl 
kaum das entscheidende Motiv der 
Bundesregierung, 1992 eine „un
abhängige Expertenkommission 
Wohnungspolitik“ zu berufen. Da
mit ließen sich aber fällige Ent
scheidungen auf die nächste Le
gislaturperiode verschieben, um

sich dann gegebenenfalls bei poli
tisch umstrittenen oder unbeque
men Maßnahmen auf die Meinung 
„unabhängiger Experten“ zu beru
fen. Dafür spricht nicht nur die Zu
sammensetzung der Kommission. 
Neben Wissenschaftlern gehörten 
ihr nur Vertreter der Kreditwirt
schaft und der Investorenseite an. 
Dafür spricht auch der Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des Kommis
sionsberichtes, wenige Tage nach 
der Bundestagswahl und noch wäh
rend der Koalitionsverhandlungen.

So war das lebhafte Medienecho 
und die teilweise heftige Kritik an 
einzelnen Vorschlägen anschei

nend nur für die Kommission selbst 
überraschend. Naturgemäß konn
ten die ersten Stellungnahmen dem 
mehr als 800 Seiten umfassenden 
Gutachten nur unvollständig ge
recht werden. Eine umfassende 
Bewertung ist auch jetzt noch nicht 
möglich. Auch dieser Beitrag kann 
das nicht leisten. Den Tenor seiner 
Kritik an einigen zentralen Kommis
sionsvorschlägen, so zum sozialen 
Wohnungsbau und zum Mietrecht, 
hält der Deutsche Mieterbund aber 
aufrecht. In vergleichbarer Weise 
haben sich inzwischen auch die 
Bauminister der Länder (ARGE- 
BAU) und der Deutsche Städtetag 
geäußert.
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Blindes Vertrauen in die 
Marktkräfte

Niemand bestreitet der Kommis
sion ihre gute Absicht, z. B. die 
Wohnungsbauförderung effizienter 
und sozial treffsicherer oder das 
M ietrecht übersichtlicher gestalten 
zu wollen. Im Detail und in man
chen Teilbereichen macht die Kom
mission auch sinnvolle oder zumin
dest bedenkenswerte Vorschläge. 
Kern der Kritik des Deutschen Mie
terbundes, aber auch der Bau
ministerkonferenz der Länder: Die 
Kommission hat ein geradezu blin
des Vertrauen in die Kräfte des 
Marktes. Das Gutachten orientiere 
sich zu einseitig an der Lehre vom 
reinen Markt, und die soziale Kom
ponente komme zu kurz (ARGE- 
BAU). So werden alternative Ansät
ze, z. B. Überlegungen, eine neue, 
zeitgemäße Wohnungsgemeinnüt
zigkeit zu schaffen, oder genossen
schaftliches Wohnen als Alterna
tive zum selbstgenutzten Wohn- 
eigentum auszubauen und zu stär
ken, von der Kommission nicht 
berücksichtigt.

Nach Auffassung des Deutschen 
Mieterbundes sind viele Vorschlä
ge hinsichtlich ihrer Annahmen und 
ihrer praktischen Folgen wirklich
keitsfremd und politisch unreali
stisch. Die ARGEBAU meint, das 
Gutachten sei in vielen Teilen zu 
theoretisch, die Praktikabilität wer
de oft vernachlässigt. Die Vorstel
lungen der Gutachter seien teilwei
se wirklichkeitsfremd. Konzepte 
für die notwendigen Anpassungs
prozesse und die hiermit verbunde
ne Lastenverteilung fehlten.

Die Länderbauminister werfen 
der Kommission überdies vor, sie 
übernehme an verschiedenen Stel
len unkritisch Argumente und Posi
tionen aus Teilen der Wohnungs
wirtschaft. Ihre Vorschläge führten 
insgesamt zu einer einseitigen Er
tragsverbesserung der Wohnungs

wirtschaft, ohne daß die Sicherheit 
bestehe, daß mehr Investitionen im 
Wohnungsbau initiiert würden. Dies 
führe zu Mehrbelastungen der Mie
ter, wobei es fraglich sei, ob diese 
durch mehr Leistungen beim Wohn
geld aufgefangen werden könnten.

Diese grundsätzliche Kritik läßt 
sich an den Vorschlägen zum so
zialen Wohnungsbau bzw. zur Ob
jektförderung konkretisieren. Die 
Kommission spricht sich dagegen 
aus, den sozialen Wohnungsbau 
„in der bisherigen Form“ einer 
„starren Kombination von Mietver
billigung und Belegungsbindung“ 
fortzuführen, und zwar „aus Grün
den mangelnder Zielgenauigkeit, 
aus Gründen fiskalischer Verschwen
dung, aus Gründen der Ungleich
behandlung, aus Gründen ökono
mischer Ineffizienz“ . Die „Überfüh
rung des Bestandes an Sozialwoh
nungen in den Wohnungsmarkt“ ist 
-  so die Kommission -  „zu fördern“ .

Der soziale Versorgungsauftrag 
der Wohnungspolitik soll nach dem 
Willen der Kommission im wesent
lichen durch die Subjektförderung, 
sprich: Wohngeld, und eine gezielte 
Wohnungssozialpolitik der Kom
munen, und zwar „in erster Linie 
über kommunale Belegungsrechte 
an ausreichend vielen Wohnungen“ 
übernommen werden. Für Sonder
fälle schlägt die Kommission ein 
„ergänzendes kommunales Wohn
geld“ vor.

Eine Objektförderung hält die 
Kommission nur noch in Ausnah
mefällen für vertretbar, z. B. da, wo 
der Erwerb von Belegungsrechten 
anders nicht billiger möglich ist, 
oder im Rahmen städtebaulicher 
Sanierungs- und Entwicklungs
maßnahmen. Die Kommunen seien 
für ihre erweiterten Aufgaben „fi
nanziell angemessen auszustat
ten“ , und zwar durch Umschich
tung der an anderer Stelle frei 
werdenden Mittel. Im Ergebnis lau

fen diese Vorschläge auf die w eit
gehende Abschaffung des sozialen 
Wohnungsbaus durch Objektför
derung hinaus.

Nun ist die Kritik am sozialen 
Wohnungsbau nicht neu. Fehlent
wicklungen gab und gibt es in ei
nem bestimmten Umfang, z. B. in 
Form der Fehlsubventionierung und 
Mietenverzerrung oder eines ex
trem hohen Förderaufwands in eini
gen Großstädten. Die Politik hat 
aber durch verschiedene Einzel
maßnahmen darauf reagiert, z. B. 
durch eine Höherverzinsung der öf
fentlichen Baudarlehen, die soge
nannte Fehlbelegungsabgabe und 
eine flexiblere Förderpraxis bis hin 
zur einkommensorientierten Förde
rung. Die pauschale Kritik der Ex
pertenkommission ist daher eben
sowenig gerechtfertigt wie die 
Schlußfolgerung, auf die Objektför
derung könne weitgehend verzich
tet werden. Dies hieße, das „Kind 
mit dem Bade auszuschütten“ .

Ob die als Ersatz vorgeschla
genen kommunalen Belegungs
rechte und das Wohngeld für die ö f
fentliche Hand „unterm Strich“ 
billiger sind, ist nämlich fraglich. 
Denn damit würde die Wohnungs
versorgung gerade der Schwäch
sten zum Spielball des Marktes und 
fiskalpolitischer Entscheidungen. 
An einem leergefegten Wohnungs
markt haben die Kommunen nur 
geringe Chancen, Belegungsrech
te zu erwerben, obwohl sie dann 
am dringendsten benötigt werden. 
Überdies müssen sie dann auch am 
teuersten bezahlt werden. An ei
nem entspannten Wohnungsmarkt 
dagegen wäre es finanzpolitisch 
kaum durchzusetzen, langfristige 
Belegungsrechte „auf Vorrat“ zu er
werben.

Die gleichen Unsicherheiten sind 
mit dem Wohngeld verbunden. Es 
ist und bleibt ein wichtiges sozial
politisches Instrument, um untrag
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bare Mietbelastungen im Einzelfall 
erträglicher zu machen. Aber: Auf 
Wohngeld kann man nicht bauen. 
Das gilt im doppelten Sinne.

Wohngeld keine Alternative

Erstens: Kein potentieller Bau
herr wird nur deshalb Wohnungen 
bauen, weil die Wohnkaufkraft der 
unteren Einkommensschichten durch 
Wohngeld aufgebessert wird. Ob 
dadurch nachhaltig Investitionsim
pulse ausgelöst werden, ist äußerst 
fraglich. Wohngeld schafft keinen 
bezahlbaren Wohnraum. „Ohne 
Objektförderung ist eine gestalten
de, räumlich gezielte Einflußnahme 
auf den Wohnungsmarkt nicht mög
lich. Die Einstellung der Objekt
förderung hätte den Verlust von 
Investitionsanreizen zur Folge“ 
(ARGEBAU).

Zweitens: Kein verantwortungs
bewußter Mieter wird eine für ihn zu 
teure Wohnung anmieten, die er nur 
m it Wohngeld bezahlen kann. Im 
Zeitpunkt der Anmietung kann er 
sich seinen Wohngeldanspruch 
zwar ausrechnen, er kann aber 
nicht sicher sein, daß er dieses 
Wohngeld auch noch zukünftig er
hält. Abgesehen davon: Zumin
dest auf einem angespannten 
Wohnungsmarkt wird er diese 
Wohnung im Regelfall gar nicht erst 
bekommen, weil der Vermieter ein 
solches Vermietungsrisiko scheu

en und lieber gleich an einen zah
lungskräftigeren Wohnungssuchen
den vermieten wird.

Alle bisherigen Erfahrungen ha
ben gezeigt, daß auf Wohngeld län
gerfristig kein Verlaß ist. Seine An
passung an gestiegene Mieten wird 
vor allem von fiskalpolitischen 
Zwängen und nicht von wohnungs
politischen Notwendigkeiten be
stimmt. So sind seit der letzten 
Wohngelderhöhung im Oktober 
1990 die Mieten in Westdeutsch
land im Durchschnitt um mehr als 
22% gestiegen, die Neuvertrags
mieten sogar um 30 bis 50%. Jeder 
zweite Wohngeldempfänger mußte 
1994 schon eine Miete zahlen, die 
durch die Höchstbeträge des Wohn
geldgesetzes nicht abgedeckt ist. 
Trotz der seit längerem steigenden 
Mietbelastung bei den unteren Ein
kommensschichten ist zur Zeit 
nicht einmal sicher, daß die nächste 
Wohngelderhöhung zum 1. 1. 1996 
-  also ohnehin viel zu spät -  in Kraft 
tritt.

Das Wohngeld ist somit ständig 
der Gefahr ausgesetzt, seine sozia
le Entlastungsfunktion zu verlieren. 
Dies könnte zwar durch eine regel
mäßige Anpassung, also eine Art 
Dynamisierung, vermieden werden. 
Dies war bisher politisch nicht 
durchsetzbar und dürfte wohl auch 
künftig am Einspruch der Finanz
minister scheitern. Dies wäre um so

wahrscheinlicher, wenn das Wohn
geld -  wie von der Expertenkom
mission vorgeschlagen -  verstärkt 
an die Stelle des sozialen Woh
nungsbaus treten soll. Das Wohn
geld könnte dann ein finanzielles 
„Faß ohne Boden“ werden, und Fi
nanzminister wären stets der Ver
suchung ausgesetzt, den Rotstift 
anzusetzen. Die unter Schlagwor
ten wie „Sozialmißbrauch“ oder 
„Umbau des Sozialstaats“ geführte 
Diskussion über andere soziale Lei
stungen, etwa bei der Sozialhilfe 
oder beim Arbeitslosengeld, zeigt 
dies mehr als deutlich.

Die Vorschläge der Experten
kommission sind keine überzeu
gende Alternative zu einem sach
gerecht reformierten sozialen Woh
nungsbau. Dazu gehören eine fle
xible, bedarfsorientierte Förderpra
xis, eine Förderung und Mietpreis
gestaltung, die sich an der finan
ziellen Belastbarkeit der Haushalte 
orientiert, ihre Verzahnung mit dem 
Wohngeld sowie Maßnahmen zur 
Verbilligung des Neubaus, u. a. 
durch Kostenobergrenzen.

Entscheidend ist, daß zur Ver
sorgung der Bevölkerungsschich
ten, die zeitweilig oder auf Dauer 
am freien Wohnungsmarkt keine 
Chance haben, ein ausreichender 
und langfristig sozial gebundener 
Wohnungsbestand zur Verfügung 
steht.

Friedrich-Adolf Jahn

Denkblockaden in der Wohnungspolitik beseitigen

Die privaten Haus-, Wohnungs
und Grundeigentümer erwar

ten 1995 eine Entspannung auf 
dem Wohnungsmarkt, die nach Auf

fassung ihres Verbandes Haus & 
Grund Deutschland durch eine Po
litik der Eigentumsförderung und 
eines vereinfachten und liberaleren

Mietrechts verstetigt werden muß 
Nach rund 500000 Fertigstellun
gen und mehr als 700000 Bauge
nehmigungen allein im abgelaufe
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nen Jahr dürfte 1995 das Jahr eines 
neuen Wohnungsbaurekordes wer
den. Der Wohnungsbau wird zu
dem gestützt durch die wieder stär
kere Investitionsbereitschaft der 
Gesamtwirtschaft. Eher negativ wir
ken sich das Ende des Schuldzin
senabzugs, die weitere Belastung 
der privaten Einkommen zum Jah
resbeginn und die Lage am Kapital
markt m it relativ hohen Zinsen aus, 
die im Zeichen eines neuen W irt
schaftsaufschwungs eine eher 
steigende Tendenz erkennen las
sen.

Ohne stärkere Privatinitiative wird 
die Lücke zwischen der Nachfrage 
und dem Angebot auf dem Woh
nungsmarkt w ieder wachsen. Wir 
brauchen deshalb eine stärkere 
Privatinitiative, und die braucht ei
ne investitionsfreundliche Woh
nungspolitik. Ziel muß es sein, für 
private Bauherrn und private Anle
ger den Wohnungsbau attraktiver 
zu machen. Diese Aufgabe bleibt 
von grundsätzlicher Bedeutung 
über die aktuelle wohnungspoliti
sche Lage hinaus.

Marktgerechtes Mietrecht 
notwendig

Das Mietrecht ist im frei finan
zierten Wohungsbau der w ichtigste 
und empfindlichste Bereich der 
Wohnungspolitik. Ohne ein verläß
liches und marktgerechtes Miet
recht sind keine günstigen Investiti
onsbedingungen zu schaffen. Nur 
durch mehr Marktwirtschaft mit 
sozialer Flankierung sind die 
Schwierigkeiten der Wohnungs
politik zu lösen. Daher stoßen die 
entsprechenden wohnungspoliti
schen Erklärungen im Bereich der 
Bundesregierung zur Zukunftssi
cherung des Standortes Deutsch
land vom September 1993 auf die 
Zustimmung der privaten Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer, 
die bereits heute 80% der Woh
nungsraumversorgung in West-

und 45% in Ostdeutschland sicher
stellen.

Ohne ein verläßliches und markt
gerechtes Mietrecht sind keine 
günstigen Investitionsbedingungen 
zu schaffen. Diese von Bundes
kanzler Kohl formulierten Ansätze 
unter dem Titel „Lebenswerte 
Städte erhalten und die w irtschaft
liche und soziale Leistungsfähig
keit des Wohnungsmarktes stär
ken“ entsprechen Forderungen der 
privaten Eigentümer. Es Ist richtig, 
der Marktwirtschaft in der Woh
nungspolitik wieder eine Chance zu 
geben. Ansonsten droht durch im
mer mehr staatliche Eingriffe, daß 
die Wohnungswirtschaft zur Kri
sennachfolgerin der Landwirt
schaft wird. Es darf deshalb nicht 
bei Ankündigungen der Politik blei
ben.

Auf deutschen Konten befinden 
sich 3,6 Billionen DM, die einem Ge
genwert von 12 Mill. Eigentums
wohnungen zu je 300000 DM ent
sprechen. 200 Mrd. DM werden 
jährlich vererbt. Dringend benötig
tes Privatkapital darf vom Woh
nungsmarkt nicht dadurch abge
schreckt werden, daß das falsche 
Klischee vom ausbeuterischen Ver
mieter zum Maßstab für das Miet
recht gemacht wird. Wenn nur ein 
Teil der verfügbaren privaten Finanz
mittel in den Wohnungsbau gelenkt 
werden könnte, würde ein solcher 
Investitionsschub das Neubauvolu
men erheblich vergrößern, Angebot 
und Nachfrage einander annähern 
und zudem die Baukonjunktur auf 
hohem Niveau verstetigen.

Sozialpolitisch unvernünftiger 
Mietendirigismus

Eine tatsächlich mieterfreundli
che Politik bedingt, daß die Mieten 
ihre Funktion als Knappheitsindika
to r für Anbieter und Nachfrager be
halten. Ein staatlicher M ieten
dirigismus ist sozialpolitisch unver
nünftig, weil er Wohnraum und

Wohnqualität verringert. Die sozia
len Ziele lassen sich am besten 
durch eine unmittelbare Hilfe zu
gunsten derer verwirklichen, die 
keinen angemessenen Wohnraum 
finden oder bezahlen können. Des
halb ist eine stärkere Subjektförde
rung statt der Objektförderung ge
boten. Wohngeld schafft keinen 
einzigen Fall von Fehlbelegung.

Auch in der Öffentlichkeit muß 
sich die bei Experten längst aner
kannte Auffassung durchsetzen, 
daß eine staatlich verordnete Mie
tenpolitik letztlich den Mietern 
schadet. Dennoch gelingt es w ider 
besseres Wissen immer wieder, er
heblichen politischen Druck zur 
Begrenzung von Mietanpassungen 
zu erzeugen. Dadurch werden die 
Bedingungen für Investitionen un
sicher, Anleger halten sich zurück, 
und zwar zum Schaden der Mieter.

Forderungen zur Deregulierung

Die Summe der Eingriffe in das 
private Eigentum ist inzwischen so 
groß, daß w ir dringend eine Dere
gulierung in der Wohnungspolitik 
brauchen. Deshalb fordern w ir

□  die Beseitigung der Kappungs- 
grenze;

□  die Vereinfachung von Mieter
höhungsverfahren, insbesondere 
die Zulassung nicht genehmi
gungsbedürftiger Gleitklauseln;

□  den Abbau des extremen Mie
terschutzes bei Umwandlung von 
M iet- in Eigentumswohnungen mit 
der jetzigen Sperrfrist von zehn 
Jahren und einer speziellen Sozial
klausel;

□  die Umlagefähigkeit von Ver
waltungskosten auf die Miete;

□  geringere Anforderungen für 
Modernisierungsankündigungen;

□  die Zulässigkeit von Mieter
höhungsverlangen aufgrund ge
meindlicher Straßenausbaubeiträ
ge;
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□  die Vertragsfreiheit für künftige 
Neubauten;

□  den Übergang auf das Ver
gleichsmietensystem ohne Kap- 
pungsgrenze in den neuen Bun
desländern ab 1995;

□  den Abbau der Perfektion deut
scher Bauvorschriften, insbeson
dere Reduzierung des Baugeneh
migungsverfahrens auf ein Abnah
mesystem und Beseitigung des 
Genehmigungszwangs für Einfami
lienhäuser;

□  die Beseitigung der Stellplatz
ablösung beim Dachgeschoßaus
bau.

Konsequente 
Eigentumsförderung notwendig

Jetzt sollten die Weichen für ein 
dauerhaftes G leichgewicht auf 
dem Wohungsmarkt gestellt wer
den. Dazu ist eine konsequente Ei
gentumsförderung ebenso erfor
derlich wie eine Liberalisierung des 
Mietrechts, um die Investitionsbe
reitschaft im Mietwohnungsbau zu 
forcieren. Leider läßt die neue Bun
desregierung die bereits angekün
digten Signale dazu vermissen. Wir 
begrüßen die verstärkten Maßnah
men zur Bildung von Wohneigen- 
tum gerade für Familien mit niedri
gem Einkommen, die Bauland
offensive und die Einführung des 
Vergleichsmietensystems in den 
neuen Bundesländern 1995.

Die privaten Eigentümer verm is
sen allerdings im Koalitionspapier 
Aussagen zur Liberalisierung des 
Mietrechts und zu mehr Markt in 
der Wohnungswirtschaft. Unser 
Erstaunen ist um so größer, als die 
alte und neue Bundesregierung im 
Standortbericht vom September 
1993 selber festgestellt hat, daß 
die Wohnungsprobleme in 
Deutschland dauerhaft nur durch 
stärkere Privatinitiative und mehr 
Markt zu lösen sind. Nach der Bun
destagswahl darf diese Erklärung

kein Lippenbekenntnis bleiben, 
sondern muß in konkrete Politik 
umgesetzt werden.

Der Staat als Problem der 
Wohnungspolitik

Es wird immer deutlicher, daß 
nur ein freierer Markt, eine Reform 
des unüberschaubaren und über
reglementierten Mietrechts sowie 
ein S topp des fehlentwickelten 
sozialen Wohnungsbaus aus den 
wohnungspolitischen Schwierig
keiten führt. Man soll endlich ein- 
sehen, daß der Staat nicht die 
Lösung, sondern das Problem 
der Wohnungspolitik ist.

Es geht darum, Denkblockaden 
zu durchbrechen, die nur dazu ge
führt haben, daß kein Mensch mehr 
in Deutschland weiß, was Wohnen 
kostet, weil der Markt immer mehr 
ausgeschaltet worden ist. Für 
die Staatsfinanzen ist die zusätzli
che Folge eingetreten, daß die 
fehlgeleiteten Subventionen vor al
lem im sozialen Wohnungsbau in
zwischen nicht mehr zu bezahlen 
sind.

Ein staatlicher M ietendirigismus 
ist sozialpolitisch unvernünftig, 
weil er Wohnraum und Wohnqua- 
lität verringert. Die sozialen Ziele 
lassen sich am besten durch un
mittelbare Hilfe über das Wohngeld 
zugunsten derer verwirklichen, die 
keinen angemessenen Wohnraum 
finden oder bezahlen können. Die 
Vorschläge für eine Radikalkur der 
Wohnungsbauförderung, die die 
Expertenkommission Wohnungs
politik im Auftrag der Bundesregie
rung erarbeitet hat, wirkten nur 
deshalb nicht mehr besonders ori
ginell, weil sie seit Jahren immer 
w ieder erhoben, aber nie realisiert 
worden sind.

Beim selbstgenutzten Wohnei- 
gentum muß die steuerliche För
derkonzeption dem Ziel der Wohn- 
eigentumsbildung breiter Bevölke

rungskreise und einer Wohneigen- 
tum squote von mehr als 50% die
nen. Derzeit wohnen 41% aller 
westdeutschen und 22% aller ost
deutschen Haushalte in den eige
nen vier Wänden. Damit ist das po
litische Ziel noch weit entfernt, daß 
die Hälfte aller Deutschen im Ei
gentum wohnt. Deutschland liegt 
beim Wohneigentum in der Eu
ropäischen Union sogar am Ende. 
Bei der gesamten Wohnungs
bauförderung soll sich der Staat 
auf das Wohneigentum konzentrie
ren, weil dessen Förderung bei ge
ringstem Aufwand den größten 
Nutzen bringt. Bekanntlich kann 
der Staat m it einer Milliarde DM 
rund 20000 Eigenheime, aber nur 
10000 freie Mietwohnungen oder 
nur 4000 Sozialwohnungen fö r
dern. Eigentum ist im übrigen der 
beste Mieterschutz.

Gefahr der Aushöhlung des 
privaten Eigentums

Die privaten Haus-, Wohnungs
und Grundeigentümer haben sich 
nie als reine Interessenvertreter 
verstanden, die auf Kosten anderer 
möglichst viel für sich herausholen 
wollen. W ir halten viel von sozialer 
Verantwortung. Das private Eigen
tum muß stärker gefördert und darf 
nicht weiter ausgehöhlt werden. 
Denn das private Eigentum gehört 
zu den unverzichtbaren Freiheits
rechten des Bürgers und dient der 
staatlichen Ordnung der sozialen 
M arktw irtschaft m it größtem Er
folg.

Das private Eigentum ist nicht 
der Gefahr unmittelbarer Abschaf
fung ausgesetzt, wohl aber einer 
schleichenden Aushöhlung durch 
immer neue Eingriffe in seine freie 
Verfügbarkeit. Das Engagement 
für das private Eigentum ist sowohl 
Einsatz fü r die w irtschaftliche Frei
heit des einzelnen als auch für den 
Wohlstand der Bürger in unserem 
Land.
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